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Kapitel 05 900

Kapitel Ist-Betrag Reste 2012 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2011 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

05 900 Versorgung der Beamten des Landes, der
früheren Länder Preußen und Lippe, des

früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 018 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985,89 — 985,89
10 800,00 — 10 800,00

-9 814,11 — -9 814,11

Übrige Einnahmen

231 00 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch den Bund. . — — —
150 000,00 — 150 000,00

-150 000,00 — -150 000,00

231 11 018 Erstattung von Versorgungslasten durch den Bund. . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.

— — —
— — —

— — —

232 00 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch andere
Länder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 418,46 — 32 418,46
12 200,00 — 12 200,00

20 218,46 — 20 218,46

232 11 018 Erstattung von Versorgungslasten durch andere Länder. .
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.

— — —
— — —

— — —

233 00 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch die Ge-
meinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 143,17 — 82 143,17
50 000,00 — 50 000,00

32 143,17 — 32 143,17

233 11 018 Erstattung von Versorgungslasten durch die Gemeinden .
Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 020.

— — —
— — —

— — —

236 00 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Sozialver-
sicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit. . . . . . .

— — —
30 000,00 — 30 000,00

-30 000,00 — -30 000,00

237 00 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen durch Zweckver-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
100,00 — 100,00

-100,00 — -100,00

281 10 018 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . 83 499,57 — 83 499,57
200 000,00 — 200 000,00

-116 500,43 — -116 500,43

Gesamteinnahmen Kapitel 05 900. . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 047,09 — 199 047,09
453 100,00 — 453 100,00

-254 052,91 — -254 052,91

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 254 052,91

A u s g a b e n

Personalausgaben

432 00 018 Versorgungsbezüge der Beamten sowie deren Hinterblie-
benen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63
G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst
befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen
gezahlt werden.

39 560 896,89 — 39 560 896,89
40 762 500,00 — 40 762 500,00

-1 201 603,11 — -1 201 603,11
Vermerke: an Kapitel 05 073 Titel 981 10 3 029,05

an Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 198 574,06
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435 00 018 Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinter-
bliebenen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

443 00 940 Fürsorgeleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63
G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst
befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen
gezahlt werden.

2 682,37 — 2 682,37
2 600,00 — 2 600,00

82,37 — 82,37
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 82,37

443 02 940 Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät-
ze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63
G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst
befanden und nicht wiederverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen
gezahlt werden.

— — —
— — —

— — —

446 01 018 Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfen-
verordnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aus den Mitteln dürfen auch Versorgungsleistungen für die unter § 63
G 131 fallenden früheren Landräte, die sich am 8. Mai 1945 im Dienst
befanden und nicht weiterverwendet wurden, und an ihre Hinterbliebenen
gezahlt werden.

5 344 239,59 — 5 344 239,59
5 793 700,00 — 5 793 700,00

-449 460,41 — -449 460,41
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 441 01 373 069,04

an Kapitel 05 020 Titel 441 03 73 144,13
an Kapitel 05 073 Titel 441 01 3 247,24

-449 460,41

446 02 018 Beihilfen in Pflegefällen für Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger aufgrund der Beihilfenver-
ordnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

974 796,85 — 974 796,85
1 001 700,00 — 1 001 700,00

-26 903,15 — -26 903,15
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 441 01 26 903,15

446 03 018 Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be-
reich der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 197,82 — 13 197,82
19 600,00 — 19 600,00

-6 402,18 — -6 402,18
Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 441 01 6 402,18

446 04 018 Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch-
nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger bzw. deren Angehörigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

446 05 018 Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah-
me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bzw.
deren Angehörigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 00 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen an den Bund. . . .
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel
632 00, 633 00, 636 10, 636 20, 637 00 und 671 00 dieses Kapitels und
des Kapitels 20 900.

103 193,04 — 103 193,04
— — —

103 193,04 — 103 193,04
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 103 193,04

632 00 018 Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.

1 388 005,06 — 1 388 005,06
230 000,00 — 230 000,00

1 158 005,06 — 1 158 005,06
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 158 005,06

633 00 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen an die Gemein-
den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.

163 235,62 — 163 235,62
100 000,00 — 100 000,00

63 235,62 — 63 235,62
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 63 235,62

636 10 018 Erstattungen von Rentenleistungen. . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.

— — —
— — —

— — —

636 20 018 Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der
Angestellten und Arbeiter (Ersatzzusatzrenten). . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.

— — —
— — —

— — —
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637 00 018 Erstattungen von Versorgungsbezügen an Zweckverbän-
de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.

— — —
— — —

— — —

671 00 018 Sonstige Erstattungen von Versorgungsbezügen. . . . . .
Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 00.

38 775,72 — 38 775,72
— — —

38 775,72 — 38 775,72
Vermerke: aus Kapitel 20 900 Titel 631 00 38 775,72

Gesamtausgaben Kapitel 05 900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 589 022,96 — 47 589 022,96
47 910 100,00 — 47 910 100,00

-321 077,04 — -321 077,04

Mehrausgaben —
Minderausgaben 321 077,04
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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